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CSrfcfieint je SamftagS unb toftet per Quartal §-r. 1. 80, per SUPr &r. 7. 20.
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®t. Wollen, be« 5. Diobemlicv 1893.
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Sertie Vereiriëgenoffen!
Die I)o£)e Vnnbeëberfamm»

lung bat am 24. fvuni 1892
natp einer DJiotkm beê terril fftatmnalratp SDÎeifter Don

3üncp, toeldte für Unter ft üfcnng beê Vefudcê ber
SBeltam-gftellungin ßpicago bind Vertreter beê Stein»

geroerPeS nnb ber Arbeiter DerfditebencrSnbuftrien be.n SBunbeë»

ratpe einen Srebit Don 50,000 gfr. bewilligen mottte, u. a.

beffptoffen: „Der Sunbcêratp ioirb eingeïaben, ber Vunbeë»

Derfammtung in ber Desemberfeffion über bie fÇtage 93ericftt

p erftatten, ob es araßegeigt fei, bie ©enbung Don Dtlgirien
pm ©tubium ber SInëiftetlung finanziell p unterftüpen, eDent.

melde Srebite piep etfotberlid) feien."
Snfotge biefeë SöefcfjluffeS gelangte ba§ ©dmeijerifde

Departement beê 2Iuêroârtigen, ^panbel^abtöeilung, in einem

©dreiben Dom 12. Dttober an bie Sautonêregierungeu unb

an unfern 3entraloorftanb mit ber ©tnlabung, i&m mitp«
t£)eilen, „ob bie ©ntfenbung Don Vertretern ber 2lrkiterfreife
an frühere Sluêfb Hungen (SEÖien, 5ßari£ rc.) für bie 3inbu=

ftrien nnb (Seroerbe praftifepe fRefultate geljabt pabe unb ob

eê in biefem fyatte ratpfam rocire, beu eibgenöffifeften Dlätpen
bie Vemittigung Don Beiträgen an Detegirte pm 3®ecfe
beg ©tubiumê ber Slusfteßung in ßpicago p empfehlen."

ferner toiinfcfjte baê Departement p Perneptnen, „ob nad)
ben Stnficpten ber intereffirten Streife bie fonftatirten SUfultate
ben fitrangielleu Opfern, bie ber S3unb, bie Santone unb

einzelne (Semeinben p biefem 3mec£e gebraept baben, rotrt»
tid) entfpreden." Damit biefe ©machten für bie 2tuêar»

beitung beê geforberten Veridteë ait bie SunbeëDerfammtung
Dertoenbet merbeu tonnen, Derlangte bag Departement and
Don uug eine Stntmort bis @abe Otto3er.

Der leitenbe 21tisfdu& pat fiep bemiipt, bie borgetegteu
fragen nad allen Seiten griinblid P erroägen. Um jebod
inerpatb ber fepr furs bemeffenen fÇrift eine Slutroort eripetten

p tonnen, mar eS ipm leiber nidt möglid, Dorper bie 2tn=

fidten unb SBünfde ber ©eftionen einppolen. Die ©ade
erfdeint jebod midtig genug, baß mir nadträgttd nufer
(Butadien pr fteuiitniß ber betpeitigten Streife bringen, na»
mentlid beßpatP, roeit einige unferer ©iftioiten Don beit

Sanîotiëregierungen um ipre iJletnuitgen befragt morbeit finb.
Unfere, bem Departement beê 2lugroärttgen am 31.

Dttober ertpeitte Stntroort tautet roörtlid mie folgt:
3prer Deibanfenêroeitpen ©intabnng ffrotge teiftenb, be=

eprett mir uuë, 3piten nadftepenb bie Stnfidten beg leitenben
Sïnêfduffeê betreffenb bie 3®ecfmäfjigfeii einer eibgenöfjtfdeu
©ubDention für eine Delegation ait bie SBettanêfteltnng in
©p'cago p unterbreiten.

ßeiber mar eê uuë in ber furjeit gfrift nidt mbgtid,
mitielft ber oon 3pnen fetbft geroüufdten „genauen unb ein»

gepenbeit ©rpebungen" bie 9lnfid)ten metiercr gemerbtider
gadtreife einppoten, namenttid aud baiüber, roetde V e»

rufëarten nom Vefucp jener 8tnêfteltung einen roirttiden

Organ ^
^ für ^

die schweizer.

Meisterschaft
aller

Handwerke
und

Gewerbe.
deren

Innungen und
Vereine.

Praktische Ktätter für die Werkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von W. Srnn-Knrbieur.

VIII.
Band.

Organ stir dir ofjizirllrn PMlîàlirn dcs schnich. Grivrrlirvrrrins.

Erscheint je Samstags und lostet per Quartal Fr. 1. 80, per Jahr Fr. 7. 20.

Jnierate 20 Cts. per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Austrägen
entsprechenden Rabatt.

St. Wallen, den ». November 18S5S.
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Kreisschreiben Nr. l itt
an die

Srlckonrn des Schtllchmschkil
Grwerbevrreins.

Werthe Vereinsgenossen!

Die hohe Bundesversamm-
lung hat am 24. Juni 1892

nach einer Motion des Herrn Natünalraih Meister von

Zürich, welche für Unterstützung des Besuches der
WeltaAsstelluNgin Chicago durch Vertreter des Klein-
gewerbes und der Arbeiter verschiedener Industrien de.u Bundes-
rathe einen Kredit von 5V,VW Fr. bewilligen wollte, u. a.
beschlossen: „Der Bundcsrath wird eingeladen, der Bundes-
Versammlung in der Dezembersession über die Frage Bericht

zu erstatten, ob es angezeigt sei, die Sendung von Del girten
zum Studium der Ausstellung finanziell zu unterstützen, event,
welche Kredite hiezu ersoiderlich seien."

Infolge dieses Beschlusses gelangte das Schweizerische
Departement des Auswärtigen, Handelsabtheilung, in einem

Schreiben vom 12. Oktober an die Kantoiisregierungen und

an unsern Zentraloorstand mit der Einladung, ihm mitzu-
theilen, „ob die Entsendung von Vertretern der Arbeiterkreise

an frühere Ausfüllungen (Wien, Paris w.) für die Indu-
strien und Gewerbe praktische Resultate gehabt habe und ob

es in diesem Falle rathsam wäre, den eidgenössischen Räthen
die Bewilligung von Beiträgen an Delegirte zum Zwecke

des Studiums der Ausstellung in Chicago zu empfehlen."

Ferner wünschte das Departement zu vernehmen, „ob nach
den Ansichten der interessirlen Kreise die konstatiiten Resultate
den finanziellen Opfern, die der Bund, die Kantone und

einzelne Gemeinden zu diesem Zwecke gebracht haben, wirk-
lich entsprechen." Damit diese Guiachten für die Ausar-
beitung des geforderten Berichtes an die Bundesversammlung
verwendet werden können, verlangte das Departement auch
von uns eine Antwort bis Ende Oktober.

Der leitende Ausschuß Hut sich bemüht, die vorgelegten
Fragen nach allen Seiten gründlich zu erwägen. Um jedoch
inerhalb der sehr kürz bemessenen Frist eine Antwort ertheilen
zu können, war es ihm leider nicht möglich, vorher die An-
sichten und Wünsche der Sektionen einzuholen. Die Sache
erscheint jedoch wichtig genug, daß wir nachträglich unser
Gutachten zur Kenntniß der betheiligten Kreise bringen, na-
memlich deßhalb, weil einige unserer Sektionen von den

Kantonsregicinngen um ihre Meinungen befragt worden sind.
Unsere, dem Departement des Auswärtigen am 31.

Oktober ertheilte Antwort lautet wörtlich wie folgt:
Ihrer verdankensweithen Einladung Folge leistend, be-

ehren wir uns, Ihnen nachstehend die Ansichten des leitenden
Ausschusses betreffend die Zweckmäßigkeit einer eidgenössischen
Subvention für eine Delegation an die Weltausstellung in
Chstago zu unterbreiten.

Leider war es uns in der kurzen Frist nicht möglich,
mittelst der von Ihnen selbst gewünschten „genauen und ein-
gehenden Erhebungen" die Ansichten weilerer gewerblicher
Fachkreise einzuholen, namentlich auch daiüber, welche Be-
rufsarten vom Besuch jener Ausstellung einen wirtlichen
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Mußen für baS etn^eimifd^e ©ewerbe erwarten. 2Bir hoffen
3Ü«en hierüber bis anfangs Segember noß betaiEirtere 3Mit=

tßeilungen maßen gu fönnen.
Sie erfte Frage, ob eine ©ntfenbung obn fjadöleuten

auS tganbwerfer» unb Slrbeitertreifen an frühere SluSfteflungen
praftifcEje Mefultate gu Sage geforbert babe, fönnen wir nur
bejahen unb nerweifen fpegieE auf bie bet ber lebten tarifer
SßeltanSfteEung gemachten, in unferm begüglißen Serißte
bargelegten ^Beobachtungen unb (Erfahrungen. 3agegeben,
baß bie bamals eingelangten SBerißte qualitatio unb quanti=
tatio fehr berfchieben ausfielen, fo burfie boß bie Mteßrgaßl
berfelben als nußbringenb, ein guter SCfjetl fogar als wahre
Mîuftcrleiftungen fachlicher nnb allgemein belehrenber Serißt»
erftattung begeißnet werben, bereu äBertß bie bafur gebotene
©uboention um oieleS überragte. 2Bir fonnten bamals ans
befter Uebergeugung fonftatiren, „baß bie oon Kantonen, ®e»
meinben unb Korporationen gebotenen Unterftüßungen an
©ewerbetreibenbe unb Slrbeiter pm Sefuße ber fßarifer
2BeltauSfteEnng woßI angelegt waren unb ihre guten Früßte
tragen werben."

(Eine gweite Frage ift nun freilief), ob ein Sefuß ber
SQSeltauSfteHnng in ©ßfeago ebenfo frudhtbringenb werben
bürfte. SieS p beantworten ift fßon beßßalb nicht fo leicht,
weil uns wenige SlnßaltSpuntte geboten finb unb weil
bie norbamerifanifche Union als junger, erft feit wenigen
Sohren auch auf bem enropäifßen Mtarfte fiß geltenb ma=
chenber Snbuftrieftaat ein für uns noch faft unbefannteS
©ebiet ift. Sie riefige (Entwicflung ber Snbnftrie unb beS

SerfetjrS, ber fonfequent burchgeführte ©pegtalitätenbetrieb,
ber erfinberifße fpefitlatioe ®eift beS SlmerifanerS haben für
uns gang frembartige fJJiobuttionS» unb SlrbeitSberßältniffe
gefchaffen, welche beftimmt erwarten laffen, baß auf einem

folßen ©ßauplaß, wo bie neue SBelt mit aEen Kulturftaaten
ber alten 2BeIt fich im SBettfampfe meffen wiE, troß aEem
©preu auch manch guter Kern p finben fein werbe, ber unS

reichliche f^rüchte bringen tonnte.
3öir erinnern unS, welch heilfamen ©ßredten furg naß

©röffnung ber Slusfteflung in fjßßilabelpbia bie ungefdjminfte
Krit'f Meuleaui; über bie beutfße Snbujtrie oerurfadhte, wie
feine Faßberißte einen gaßlreißen SBefnß biefer SluSfteflung
burch beutfehe SnbuftrieEe oeranlaßten unb einen Sßeil ber»

felben auf gejunbere wirthfdhaftliche Saßnen p lenfen ber»

mochten.
38ir möchten ferner barauf aufmerfjam machen, wie ber

„Mbminiftratib'Serißt beS fßweigerifßen ©eneralfommiffärS
für bie internationale SluSfteEung oon 1876 in Mhilabelpßia",
beS gewiß fehr fompetenten £wrn ©tönberatß Mieter in
SBintertßur, über biefe Frage urtheilte:

„(Eine derartige Konfurreng ber geiftigen unb materieEen

Kräfte ber SBölfer aEer Motionen ift in aßaßrljeit fowohl für
©efeßgeber, toie für §anb.I, Snbnftrie unb ©ewerbe eine

©chule beS SebenS. Mianßerlei Serumftänbungen brachten
eS mit fich, baß ^Philadelphia biefeu ßßarafter in herbor»

ragenber SOBeife fonftatirte, fo namentlich baburch, baß aüe

Motionen, meldje bahin pilgerten, ein gang anbereS Silb ber

Sßätigteit unb befonberS ber Seiftung beS amerifanifchen
SolfeS fanben, als fie erwarteten. (ES war, als ob ihnen
aEeu, wie bie mir bis jeßt prioatim unb burd) bie Oeffent=
Iicf)£eit pgefommenen Söericfjte übereinftimmenb heroorheben,
©dßuppen oon ben Slugen gefaEen wären. SDiefeS ©efüßl
regte an pm Machbenfen unb oeranlaßte Maßforfßnngen
nadh aEeu einfßlagenben Çaftoren nub ben in SluSfißt p
nehntenben Konfequeugen, wie man eS poor wol)l noch nie»

ntalS gethau. ©S war baher auch meine Pflicht, ber ©ßweig
jene ©elegenßeit gunt Sernett nicht unbenußt oorübergeßen

p laffen unb bie oielfeitigen einfßlagenben Berichte beS §rn.
KommiffärS ®b. ®ut)er, bie mir oott anbern ©eiten guge»
fommenen faßbegüglißen MUttßeilungen unb enblich bie, in»

folge biefer beibett SlnhaltSpunfte gemachten eigenen ©rlje»
bungen in ein ©efammtbilb p oereinigen, um fo ben hohen

Söehörben fefte ©tüßpunfte pr eigenen Seurtheiligung p
bieten."

Sie hier erwähnten Wenigen fjachbericßte haben in ber
Sßat bis heute bleibenben Sßertß behalten. 2öenn nun nach
ber Slnfißt einer folcöen Autorität wie $err Mieter bie ©ßweig
in Mhilabelphi c fehr SieleS lernen fonnte, foEte baSfelbe
nicht in ©ßicago mtnbeftenS in gleichem Mtaße ber Faü fein?

2Bir bejahen biefe Frage auß fpegieE mit Mücfficht auf
baS Kleingewerbe, beffen Sntereffen wir p wahren haben
unb um baS tS fid) bei ben gegenwärtigen ©rßebungen bor»
pgSweife ßanbelt. Sie amerifanifdje Union hat eine ßoß»
entwidelte, in ©pegialitäten auSgefßiebene Kleininbuftrie, bte

bermöge ber nußbar gemachten Setriebsfräfte ben Kampf
mit ber ©roßinbufirie bielfach mit ©rfolg aufnimmt unb
einigen unferer Kleingewerbe gewiß in mancher Midjtung
wichtige Fingerzeige für ihre tünftige ©ntwictlung gu bieten

bermag. Slmerifanifdje SlrbeitSmethoben, SÖ.-rEgenge unb 2fta=

feßinen, anfänglich als für unfere fBerßältniffe unpaffenb er=

flärt, bürgern fich täglich meßr in unferer SjSrobuftion ein
unb berurfaeßen eine totale Umgeftaltung berfelben. ®ar
MlaucßeS erweist fi^ freilich als Metlame, wäßrenb Witfli^
nußbare Menßeiten nodß ber Mufbectnng unb prafiifdjen 2ln=

paffung ßarren. ©etntß liegt hier ein bantbareS ©ebiet für
faeßfunbige, finbige fïBeltanSfteEnngSbefucher.

SBenn wir fomit nadß fachlicher (Erwägung unb geftüßt
auf eigene unb anberer (Erfahrungen einen prattifdßen Mußen
Pom Sefucfje ber ÏBeltauSfttflung in ©fjicago burdß ©ewerbe=

SDelegirte beftimmt erhoffen, fo glauben wir immerhin unfere
^Befürwortung an gewiffe 2Sorausfeßungen tnüpfen p müffeu.
®ie mit frühem Delegationen gemachten ©rfaßruugen bürf=
ten inSbefonbere für ßßicago weislich p Matße gegogen wer=
ben. ©in folcßer SBefucß erforbert für, ben eingelnen SBefucßer

bebeutenb größere Opfer an 3eit unb ©elb, oermeßrte Mifiten
für ©efunbßeit unb fieben, inSbefonbere aber ßößere (Befäßi»

gung gur richtigen StuSübung ber übertragenen Pflichten.
SaranS ergibt fieß bon felbft bie Motßwenbigteit, baß erftenS
bie Saßt ber Selegirten auf ein Mtinimum befeßränft unb
baß gmeitenS bei ber SluSwaßl berfelben boppelt borfießtig
borgegangen werbe.

3n ©ßicago wirb borauSfid)ilich nur ein fleinerer Sßeil
unferer gewerblidßen 53erufSarten nußbringenben ©tubien ob'
liegen tonnen ; biefe SernfSarten näßer gu beftimmen, wäre
3wect ber oon uns noch oorgefeßenen fpegieEen ©rßebungen.
©infiweilen nehmen wir an, baß namentlich folgenbe ®e=

werbSgruppen in tBetracßt faEen bürften : iBantonftruftionen ;

9MöbeI= unb ©auSeinridßtungen; Kleinmecßanit, Mtotoren,
2ßertgeugfabrifation; grapßifcße ©ewerbe; SBetleiûung unb

Frauenarbeiten. 3m Fernem bürfte eS bon großem 3w
tereffe fein, ber feit wenigen Saßren oon ber Union in gang

eigenartiger 2Beife unb mit prattifeßem ©rfolg angebahnten
Meform ber gewerblichen IBernfSbilbung befonbcreS 2lugen=
mert gu feßenten, bieüeicßt bureß fpegieE ßiegu berufene 3lb=

georbnete. Sie gefammte ©ewerbe'SeUgation bürfte fieß auf
girta 20 fßerfonen befdtränfen.

Sei ber SluSwaßl biefer Selegirten müßte ßauptfädhlicß

barauf Müctficßt genommen werben, baß biefelben ein mög=

lidßft weites F^ ber SlrbeitStßätigteit aus prattifeßer ®r=

faßrung tennen; baß fie mit ben. feßweigerifeßen unb fo Diel

wie möglich auch mit ben auSlänbifcßen, fpegieE ameritanifeßen

SrobuftionS' unb KonfumtionSoerßältuiffen ißreS SerufeS
bertraut feien unb genügende ©infießt unb Seobad)tnngSgabe
befißen, um bie für baS gefammte ©ewerbe fieß ergebenden

Mußanwenbungen gu gießen; baß fie enblicß über aEgemeine
unb fpractjlidße Silbnng oerfügen.

Ob fieß nun auch Arbeiter ßnben laffen, oon weißen
bie für biefen MuSfteEungSbefuß erforberlißen aügemeinen
Kenntniffe unb prattifßen ©rfaßrungen erwartet werben bür=

feit unb ob uißt, bei biefer Selegation wenigftenS, ben felbft»

ftänbigen ©ewerbetreibenben im MEgemeinen ber Sorgug ge»

geben werben müffe, läßt fiß bon oornßerein nißt entfßciben.
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Nutzen für das einheimische Gewerbe erwarten. Wir hoffen
Ihnen hierüber bis anfangs Dezember noch detaillirtere Mit-
theilungen machen zu können.

Die erste Frage, ob eine Entsendung vdn Fachleuten
aus Handwerker- und Arbeiterkreisen an frühere Ausstellungen
praktische Resultate zu Tage gefördert habe, können wir nur
bejahen und verweisen speziell auf die bei der letzten Pariser
Weltausstellung gemachten, in unserm bezüglichen Berichte
dargelegten Beobachtungen und Erfahrungen. Zugegeben,
daß die damals eingelangten Berichte qualitativ und quanti-
tativ sehr verschieden ausfielen, so durfte doch die Mehrzahl
derselben als nutzbringend, ein guter Theil sogar als wahre
Musterleistungen sachlicher und allgemein belehrender Bericht-
erstattung bezeichnet werden, deren Werth die dafür gebotene
Subvention um vieles überragte. Wir konnten damals aus
bester Ueberzeugung konstatiren, „daß die von Kantonen, Ge-
meindcn und Korporationen gebotenen Unterstützungen an
Gewerbetreibende und Arbeiter zum Besuche der Pariser
Weltausstellung wohl angelegt waren und ihre guten Früchte
tragen werden."

Eine zweite Frage ist nun freilich, ob ein Besuch der
Weltausstellung in Chicago ebenso fruchtbringend werden
dürfte. Dies zu beantworten ist schon deßhalb nicht so leicht,
weil uns wenige Anhaltspunkte geboten sind und weil
die nordamerikanische Union als junger, erst seit wenigen
Jahren auch auf dem europäischen Markte sich geltend ma-
chender Industriestaat ein für uns noch fast unbekanntes
Gebiet ist. Die riesige Entwicklung der Industrie und des

Verkehrs, der konsequent durchgeführte Spezialitätenbetrieb,
der erfinderische spekulative Geist des Amerikaners haben für
uns ganz fremdartige Plvduktions- und Arbeitsverhältniffe
geschaffen, welche bestimmt erwarten lassen, daß auf einem
solchen Schauplatz, wo die neue Welt mit allen Kulturstaaten
der alten Welt sich im Wettkampfe messen will, trotz allem
Spreu auch manch guter Kern zu finden sein werde, der uns
reichliche Früchte bringen könnte.

Wir erinnern uns, welch heilsamen Schrecken kurz nach

Eröffnung der Ausstellung in Philadelphia die ungeschminkte
Kritck Reuleaux über die deutsche Industrie verursachte, wie
seine Fachberichte einen zahlreichen Besuch dieser Ausstellung
durch deutsche Industrielle veranlaßten und einen Theil der-

selben auf gesundere wirthschaftliche Bahnen zu lenken ver-
mochten.

Wir möchten ferner darauf aufmerksam machen, wie der

„Administraliv-Bericht des schweizerischen Generalkommissärs
für die internationale Ausstellung von >876 in Philadelphia",
des gewiß sehr kompetenten Herrn Ständerath Rieter in
Winterthur, über diese Frage urtheilte:

„Eine derartige Konkurrenz der geistigen und materiellen
Kräfte der Völker aller Nationen ist in Wahrheit sowohl für
Gesetzgeber, wie für Handll, Industrie und Gewerbe eine

Scbulc des Lebens. Mancherlei Verumständungen brachten
es mit sich, daß Philadelphia diesen Charakter in hervor-
ragender Weise konstatirte, so namentlich dadurch, daß alle

Nationen, welche dahin pilgerten, ein ganz anderes Bild der

Thätigkeit und besonders der Leistung des amerikanischen
Volkes fanden, als sie erwarteten. Es war, als ob ihnen
allen, wie die mir bis jetzt privatim und durch die Oeffent-
lichtest zugekommenen Berichte übereinstimmend hervorheben,
Schuppen von den Augen gefallen wären. Dieses Gefühl
regte an zum Nachdenken und veranlaßte Nachforschungen
nach allen einschlagenden Faktoren und den in Aussicht zu
nehmenden Konsequenzen, wie man es zuvor wohl noch nie-
mals gethan. Es war daher auch meine Pflicht, der Schweiz
jene Gelegenheit zum Lernen nicht unbenutzt vorübergehen
zu lassen und die vielseitigen einschlagenden Berichte des Hrn.
Kommissärs Ed. Guyer, die mir von andern Seiten zuge-
kommenen sachbezüglichen Mittheilungen und endlich die, in-
folge dieser beiden Anhaltspunkte gemachten eigenen Erhe-
bringen in ei» Gesammtbild zu vereinigen, um so den hohen

Behörden feste Stützpunkte zur eigenen Beurtheiligung zu
bieten."

Die hier erwähnten wenigen Fachberichte haben in der
That bis heute bleibenden Werth behalten. Wenn nun nach
der Ansicht einer solchen Autorität wie Herr Rieter die Schweiz
in Philadelphi i sehr Vieles lernen konnte, sollte dasselbe
nicht in Chicago mindestens in gleichem Maße der Fall sein?

Wir bejahen diese Frage auch speziell mit Rücksicht auf
das Kleingewerbe, dessen Interessen wir zu wahren haben
und um das es sich bei den gegenwärtigen Erhebungen vor-
zugsweise handelt. Die amerikanische Union hat eine hoch-
entwickelte, in Spezialitäten ausgeschiedene Kleinindustrie, die
vermöge der nutzbar gemachten Betriebskräfte den Kampf
mit der Großindustrie vielfach mit Erfolg aufnimmt und
einigen unserer Kleingewerbe gewiß in mancher Richtung
wichtige Fingerzeige für ihre künftige Entwicklung zu bieten

vermag. Amerikanische Arbeitsmethoden, Wwkzeuge und Ma-
schinen, anfänglich als für unsere Verhältnisse unpassend er-
klärt, bürgern sich täglich mehr in unserer Produktion ein
und verursachen eine totale Umgestaltung derselben. Gar
Manches erweist sich freilich als Reklame, während wirklich
nutzbare Neuheiten noch der Aufdeckung und praktischen An-
Passung harren. Gewiß liegt hier ein dankbares Gebiet für
sachkundige, findige Weltausstellungsbesucher.

Wenn wir somit nach sachlicher Erwägung und gestützt

auf eigene und anderer Erfahrungen einen praktischen Nutzen
vom Besuche der Weltausstellung in Chicago durch Gewerbe-
Delegirte bestimmt erhoffen, so glauben wir immerhin unsere

Befürwortung an gewisse Voraussetzungen knüpfen zu müssen.
Die mit frühern Delegationen gemachten Erfahrungen dürf-
ten insbesondere für Chicago weislich zu Rathe gezogen wer-
den. Ein solcher Besuch erfordert für, den einzelnen Besucher
bedeutend größere Opfer an Zeit und Geld, vermehrte Risiken
für Gesundheit und Leben, insbesondere aber höhere Befähi-
gung zur richtigen Ausübung der übertragenen Pflichten.
Daraus ergibt sich von selbst die Nothwendigkeit, daß erstens
die Zahl der Delegirten auf ein Minimum beschränkt und
daß zweitens bei der Auswahl derselben doppelt vorsichtig
vorgegangen werde.

In Chicago wird voraussichtlich nur ein kleinerer Theil
unserer gewerblichen Berufsarten nutzbringenden Studien ob-
liegen können; diese Bernfsarten näher zu bestimmen, wäre
Zweck der von uns noch vorgesehenen speziellen Erhebungen.
Einstweilen nehmen wir an, daß namentlich folgende Ge-

werbsgruppen in Betracht fallen dürften: Baukonstruktionen;
Möbel- und Hauseinrichtungen; Kleinmechanik, Motoren,
Werkzeugfabrikation; graphische Gewerbe; Bekleidung und

Frauenarbeiten. Im Fernern dürfte es von großem In-
tereffe sein, der seit wenigen Jahren von der Union in ganz
eigenartiger Weise und mit praktischem Erfolg angebahnten
Reform der gewerblichen Berufsbildung besonderes Augen-
merk zu schenken, vielleicht durch speziell hiezu berufene Ab-
geordnete. Die gesammte Gewerbe-Delegation dürfte sich auf
zirka 20 Personen beschränken.

Bei der Auswahl dieser Delegirten müßte hauptsächlich

darauf Rücksicht genommen werden, daß dieselben ein mög-

lichst weites Feld der Arbeitsthätigkeit aus praktischer Er-
fahrung kennen; daß sie mit den schweizerischen und so viel
wie möglich auch mit den ausländischen, speziell amerikanischen

Produktions- und Konsumtionsoerhältnissen ihres Berufes
vertraut seien und genügende Einsicht und Beobachtungsgabe
besitzen, um die für das gesammte Gewerbe sich ergebenden

Nutzanwendungen zu ziehen; daß sie endlich über allgemeine
und sprachliche Bildung verfügen.

Ob sich nun auch Arbeiter finden lassen, von welchen

die für diesen Ausstellungsbesuch erforderlichen allgemeinen
Kenntnisse und praktischen Erfahrungen erwartet werden dür-

fen und ob nicht, bei dieser Delegation wenigstens, den selbst-

ständigen Gewerbetreibenden im Allgemeinen der Vorzug ge-

geben werden müsse, läßt sich von vornherein nicht entscheiden.
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Dodj geftatteu wir u«§ ju bemerfen, baß bon ben felbft=
ftänbigen ©ewerbetreibenben ein weiterer ©efidjtspunft, ein

regeres Sntereffe für bie iedjnifchen fragen utib fjö^ere praf*
tiifdje ©rfahrnng oorauSgefegt werben barf.

©in §auptswecf ber Delegation liegt jebenfaßs in ber

Vericßterftattung. Vur wenn baS bom ©ingelnert ©ewonnene
(Semeingut werben fann, h<ß bie ©rtfjetlung einer ©ubben»
tion an eine fo Keine 3<<hl bon SDelegirten einen

Dies p erreichen, muß bei ber gangen Slnorbnung angeftrebt
werben. 2ßir erlauben uns, htefüc folgenbe Vtaßregeln bor»

sufdßagen :

Die Delegirten Werben auf erfolgte öffentliche SluS*

fcßreibung bin burdj eine auS Vertretern beS VunbeS, ber

fuboentionirenben Kantone nnb allfällig fonft in fÇrage fom=

menber Organe sufammengefegte Sommiffion gewählt nnb

nad) VerufSgruppen organifirt. 3eber ©cuppe wirb ein theo--

retifct) unb praftifß) gebilbeter, mit ©pradjfenntniffen genû*
genb auSgeftatteter fÇachmann als ©hef unb Verichterftatter
beigegeben. ®ie ^ommiffion (teilt ferner bie fpegiellen
Slufgaben unb 3nftruftionen ber Delegirten feft, nimmt
eoentuell aud) beren Veridjte entgegen unb beforgt ibre Vers

öffentlidpng. Die Delegirten einer (Sruppe befugen bie

SluSfteßung gleichseitig unb berfammeln fi<h nach fursen Triften
regelmäßig pm gemeinfamen SluStaufdj ihrer Veobacf)tungen
nnb pr münblicben Veridjterftattung. ©ie baben auch wo
immer möglich heroortagenbe nabeliegenbe SBerfftätten ober

Slnftalten ißreS 2lrbeitëgebieteS p befudjen, nm ficb oon ber

VrobuftionSweife uttb ben Verbältniffen ber amerifanifchen
Snbuftrie ein Vilb p berfdjaffen. Sie werben hauptfächlich
barauf Vebadjt nehmen, p erforfcfjen, was baS einbeimifd)e
©ewerbe in feiner éonfurrens mit bem StuSIanbe bon Slmerifa
annehmen ober in anberer gorm nugbringenb anwenben

tonnte, fei es in Stoß* ober föülfsftoffen, Vlotoren, V3ert=

sengen ober fertigen üßrobuften. ©ie werben auch mit einem

©peptlfrebit auSgeftattet, um SBerfseuge, Utenfilten, Vlobeße 2c.

für bie fcbmeiprifcben ©ammlungen unb Seßranftatten p er*
werben ober nm ben ©efammtberißst mit Slbbilbungen folcber
üßufter iHuftriren p tönnen.

SBerben im Sntereffe einer allgemein nugbringenben
Veridjterftattung berartige höhere Slnforbernngen an bie nad)
©bicago Delegirien gefteEt, fo muß anberfeitS auch eine ben

bermehrten Opfern unb erhöhten Slufgaben unb Pflichten
entfpredjenbe ©ubbention gewährt werben. Slngenommen,
jeber Dtlegirte werbe oerpfïtchtet, in ber Union mtnbeftenS
bier SBodjen p ©tubienswccfen ppbringen unb er gebrauche
bei möglichft birefter §in= unb §erreife pfammen ebenfalls
bier 2Bod)en, bie 3eit für Vorbereitung unb Verid)terftattung
nicht gerechnet, fo mag in Slnbetracht ber mancherlei Stififen
nnb ber bebenknb berthenerten VerpflegungSfoften ein Veitrag
bon minbeftenë 2000 fÇr. als befdjeibene ©ntfdjäbigung
gelten. $ür bié ©befë unb Veridjterftatter, bie oießeiegt für
(ich felbft auS bem Vefud) ber SluSfteßung einen geringem
Vortheil sieben, unb welchen erhöhte 5Pftic£)ten nnb Slufgaben
übertragen würben, wäre wohl ein Honorar bon 2500 bis
3000 g-r. nicht su hod) bemeffen.

HRögen nun and) einzelne, namentlich bie fleinern nnb
norwiegenb Sanbrnitthfcgaft treibenben Santone bie 3roed=

mäßigfeit einer Delegation bott ©ewerbebelegirten nach ©ht-

cago oerneinen unb eine ©ubbention ablehnen, fo ift bamit
nod) feineSwegS erwiefen, baß nicht ber gefammte feßroeise»

rifdje ©ewerbeftanb ein hohe? Sntereffe an einer sweefmäßig

eingefchränften Slborbnung habe. SBir fegen als felbftoer=

ftänblid) borauS, baß bie Verichte ber Delegirten beröffents
lic£)t unb 3ebermann jugänglid) gemalt würben. 3e größer
ber SeferfreiS, befto höher ber Vugen für bie Stilgemeinheit.
Sticht nur bie burdj ©ubbention ober Delegationen betheis

ligten tantone, fonbern bas fegweiserifege ©ewerbe in feiner
©efammtheit würbe auS ben gebrachten Opfern Vugen siegen;
benn abgefeßen bon ben ©pportinbuftrieu unb einigen ©pes

Sialitäten finb ja bie fleingewerblichen VernfSarten auf alle
tantone anräßernb gleichmäßig bertheilt.

©eftügt auf biefe Dßatfacßen glauben wir nadjbrüdlidj
ben SBunfcß auSfprecßen su bürfen, baß bie ©ntfenbung bon
Delegirten auS bem ©ewerbeftanb an auSlänbifcße SluSftel»
lungen inSfünftig prinsipiell als eine allgemein feßweiserifege
Slufgabe aufgefaßt unb bemgemäß behanbelt werbe. Das
bei ©ttßeilung ber VnnbeSfubfibien an gewerbliche VitbungS»
anftalten angewenbete Verfahren, je nach ben fantonalen
Veiträgen bie eibgenöffifdfen ^u bemeffen, trifft offenbar für
bie borliegenbe Slngelegengeit nicht s«. @S wäre unbillig,
irgenb einem für biefe fpesielle Vtiffion außerorbentlid) be--

fäßigten Dechnifer ober ^anbwerfSnteifter eine ©nbbention
gerabe beßßalb borentgalten su wollen, weil bie Stegierung
feines ©eimatfantonS entWeber über bie notwenbigen Vtittct
Sur ©uboentionirung nicht oerfügt ober ben Stugen einer
Delegation sufäKig nngünftiger beurtgeilt als bie Vegierung
eines anberen bietleicht weniger bemittelten Kantons.

SBürbe bie Vewißigung ober Verfügung eines VunbeSs
frebiteS gans aßein bon ben ©ubfibien ber etnselneu San»
tone abhangen, fo wäre bon bornherein bie ©ntfenbung oon
©ewerbebelegirten fo gut wie ablehnenb entfehieben. VorauSs
fidltlich fönnen nur wenige Santone fo hohe SKebite bewils
ligen, weldße für bie in StuSficht genommene ©ntfegäbigung
eines ober mehrerer Delegirten hinreichen. Die ©ewäßrung
gans geringer ©ubfibien (s. V. 300—500 (Jr.) nnb ohne
fpesieße Verpflichtungen nnb VoranSbebingungen, hui nach

gemachten ©rfahutngen feinen SBerth. ©teßt man bie grage
aber ftatt auf ben fantonalen auf ben aßgemein fchweises

rifdjen ©tanbpunft, b. h- übernimmt ber Vunb bie Drganis
fation unb Çinansirnng unter Veihülfe ber Kantone nach
bem Vtaß ihrer .fräfte, bann Wirb fchtießlid) auch bie ©umme
oon fteinern Veiträgen ein aßgemein befriebigenbeS ©rgebniß
ermöglichen.
- Die VHthülfe ber Kantone ließe fid) ebentneß and) in
ber SBeife benfen, baß ber Vnnb folcgen Kantonen, welche

eirseln ober sufammen neben .ber VunbeSbelegation nod) eine

befonbere Delegation mit gleichen Vecßten unb ^Pflichten ent=

fenben woßen — fei eS mit ßtüdfidjt auf fpesieße ©ewerbSs

Steige, 3nftitute ober Sßerfonen — an bie feftgefegte Veifes
bergütnng bie fiälfte beiträgt.

ejür bie bem Vunb snfaßenbe Slufgabe bürfte ein Sres
bit oon sirfa 40—50,000 gr. genügen — eine ©nmme,
bie gewiß im Sntereffe ber gförberung unferS ©ewerbeftanbeS
feßr woßt fid) rechtfertigen ließe. Der Dingen biefer Unter=
ftügnng wirb gefiebert unb erhöht burd) eine planmäßige nnb
einheitliche Drganifation, welche auch bem einseinen Dele*
girten bie Slufgabe bebeutenb erleichtern nnb mancherlei Vors,
tßeile bringen würbe. SBir benfett uns an^ tie Vtöglid)*
feit, baß es gelänge, aße Delegirten su einer VetfegefeQs

fdjaft unter ortsfnnbtger, gewanbter unb nneigennügiger ^üh»
rung su bereinigen nnb baburd) bie mit ber weitern Veife
oerbnnbenen Soften, Unannehmlichfeiten unb ©efaßren gans
wefentlich su oerminbern.

Unter folcßen VorauSfegungen, bie bem Vnnb unb ben

Kantonen, bem ©ewerbeftanb unb ben Delegirten ©ernähr
für eine richtige unb frudjtbringenbe Durchführung ber ge=

meinnügigen Slufgabe bieten, fommen wir sum ©djluffe, eS

fei bie Vewißigung eines VunbeSfrebiteS für ©ntfenbung bon
©ewerbe=DeIegirten an bie SBeltauSfteßnng in ©ßicago nacß=

brüdlich su befürworten.
3nbem wir, hochigeac£)teter $err VunbeSratß, unfere Vor®

fcßläge 3hrer wohlwoßenben Verüdfichtignng anempfehlen,
genehmigen ©ie bie erneute Verftd)erung unferer borsüglichen
§o^achtnng.

Sßertße VereinSgenoffen

©S ift uns nun fehr erwünfeht, bon ben ©eftionen
nnb inSbefonbere ben gewerblichen VerufSoerbänbeu innert
nüglicher grift su erfahren, ob fie im aflgemeinen unfern Sln=
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Doch gestatten wir uns zu bemerken, daß von den selbst-

ständigen Gewerbetreibenden ein weiterer Gesichtspunkt, ein

regeres Interesse für die technischen Fragen und höhere prak-
tusche Erfahrung vorausgesetzt werden darf.

Ein Hauptzweck der Delegation liegt jedenfalls in der

Berichterstattung. Nur wenn das vom Einzelnen Gewonnene

Gemeingut werden kann, hat die Erlheilung einer Subven-
tion an eine so kleine Zahl von Delegirten einen Zwcck.
Dies zu erreichen, muß bei der ganzen Anordnung angestrebt
werden. Wir erlauben uns, hiefüc folgende Maßregeln vor-
zuschlagen:

Die Delegirten werden auf erfolgte öffentliche Aus-
schreibung hin durch eine aus Vertretern des Bundes, der

subventionirenden Kantone und allfällig sonst in Frage kom-

mender Organe zusammengesetzte Kommission gewählt und

nach Berufsgruppen organisirt. Jeder Gluppe wird ein theo-
retisch und praktisch gebildeter, mit Sprachkenntnissen genü-
gend ausgestatteter Fachmann als Chef und Berichterstatter
beigegeben. Die Kommission stellt ferner die speziellen

Aufgaben und Instruktionen der Delegirten fest, nimmt
eventuell auch deren Berichte entgegen und besorgt ihre Ver-
öffentlichung. Die Delegirten einer Gruppe besuchen die

Ausstellung gleichzeitig und versammeln sich nach kurzen Fristen
regelmäßig zum gemeinsamen Austausch ihrer Beobachtungen
und zur mündlichen Berichterstattung. Sie haben auch wo
immer möglich hervorragende naheliegende Werkstätten oder

Anstalten ihres Arbeitsgebietes zu besuchen, um sich von der

Produktionsweise und den Verhältnissen der amerikanischen
Industrie ein Bild zu verschaffen. Sie werden hauptsächlich
darauf Bedacht nehmen, zu erforschen, was das einheimische
Gewerbe in seiner Konkurrenz mit dem Auslande von Amerika
annehmen oder in anderer Form nutzbringend anwenden
könnte, sei es in Roh- oder Hülfsstoffen, Motoren, Werk-

zeugen oder fertigen Produkten. Sie werden auch mit einem

Spezialkredit ausgestattet, um Werkzeuge, Utensilien, Modelle ?c.

für die schweizerischen Sammlungen und Lehranstalten zu er-
werben oder um den Gesammtbericht mit Abbildungen solcher

Muster illustriren zu können.

Werden im Interesse einer allgemein nutzbringenden
Berichterstattung derartige höhere Anforderungen an die nach

Chicago Delegirten gestellt, so muß anderseits auch eine den

vermehrten Opfern und erhöhten Aufgaben und Pflichten
entsprechende Subvention gewährt werden. Angenommen,
jeder Dàgirte werde verpflichtet, in der Union mindestens
vier Wochen zu Studienzwccken zuzubringen und er gebrauche
bei möglichst direkter Hin- und Herreise zusammen ebenfalls
vier Wochen, die Zeit für Vorbereitung und Berichterstattung
nicht gerechnet, so mag in Anbetracht der mancherlei Risiken
und der bedeutend verlheuerten Verpflegungskosten ein Beitrag
von mindestens 2000 Fr. als bescheidene Entschädigung
gelten. Für die Chefs und Berichterstatter, die vielleicht für
sich selbst aus dem Besuch der Ausstellung einen geringern
Vortheil ziehen, und welchen erhöhte Pflichten und Aufgaben
übertragen würden, wäre wohl ein Honorar von 2500 bis
3000 Fr. nicht zu hoch bemessen.

Mögen nun auch einzelne, namentlich die kleinern und
vorwiegend Landwirthschaft treibenden Kantone die Zweck-

Mäßigkeit einer Delegation von Gewerbedelegirten nach Chi-
cago verneinen und eine Subvention ablehnen, so ist damit
noch keineswegs erwiesen, daß nicht der gesammte schweize-

rische Gewerbestand ein hohes Interesse an einer zweckmäßig

eingeschränkten Abordnung habe. Wir setzen als selbstver-

ständlich voraus, daß die Berichte der Delegirten veröffent-
licht und Jedermann zugänglich gemacht würden. Je größer
der Leserkreis, desto höher der Nutzen für die Allgemeinheit.
Nicht nur die durch Subvention oder Delegationen bethei-

ligten Kantone, sondern das schweizerische Gewerbe in seiner

Gesammtheit würde aus den gebrachten Opfern Nutzen ziehen;
denn abgesehen von den Exportindustrien und einigen Spe-

zialitäten sind ja die kleingewerblichen Berufsarten auf alle
Kantone annähernd gleichmäßig vertheilt.

Gestützt auf diese Thatsachen glauben wir nachdrücklich
den Wunsch aussprechen zu dürfen, daß die Entsendung von
Delegirten aus dem Gewerbestand an ausländische Ausfiel-
lungen inskünftig prinzipiell als eine allgemein schweizerische
Aufgabe ausgefaßt und demgemäß behandelt werde. Das
bei Eitheilung der Bundessubsidien an gewerbliche Bildungs-
anstalten angewendete Verfahren, je nach den kantonalen
Beiträgen die eidgenössischen zu bemessen, trifft offenbar für
die vorliegende Angelegenheit nicht zu. Es wäre unbillig,
irgend einem für diese spezielle Mission außerordentlich be-

fähigten Techniker oder Handwerksmeister eine Subvention
gerade deßhalb vorenthalten zu wollen, weil die Regierung
seines Heiliiatkantons entweder über die notwendigen Mittel
zur Subventionirung nicht verfügt oder den Nutzen einer
Delegation zufällig ungünstiger beurtheilt als die Regierung
eines anderen vielleicht weniger bemittelten Kantons.

Würde die Bewilligung oder Verfügung eines Bundes-
kredites ganz allein von den Subsidien der einzelnen Kan-
tone abhängen, so wäre von vornherein die Entsendung von
Gewerbedelegirten so gut wie ablehnend entschieden. Voraus-
sichtlich können nur wenige Kantone so hohe Kredite bewil-
ligen, welche für die in Aussicht genommene Entschädigung
eines oder mehrerer Delegirten hinreichen. Die Gewährung
ganz geringer Subsidien (z. B. 300—500 Fr.) und ohne
spezielle Verpflichtungen und Vorausbedingungen, hat nach

gemachten Erfahrungen keinen Werth. Stellt man die Frage
aber statt auf den kantonalen auf den allgemein schweize-
rischen Standpunkt, d. h. übernimmt der Bund die Organi-
sation und Finanzirung unter Beihülfe der Kantone nach
dem Maß ihrer Kräfte, dann wird schließlich auch die Summe
von kleinern Beiträgen ein allgemein befriedigendes Ergebniß
ermöglichen.

Die Mithülfe der Kantone ließe sich eventuell auch in
der Weise denken, daß der Bund solchen Kantonen, welche

einzeln oder zusammen neben .der Bundesdelegation noch eine

besondere Delegation mit gleichen Rechten und Pflichten ent-
senden wollen — sei es mit Rücksicht auf spezielle Gewerbs-
zweige, Institute oder Personen — an die festgesetzte Reise-
Vergütung die Hälfte beiträgt.

Für die dem Bund zufallende Aufgabe dürfte ein Kre-
dit von zirka 40—50,000 Fr. genügen — eine Summe,
die gewiß im Interesse der Förderung unsers Gewerbestandes
sehr wohl sich rechtfertigen ließe. Der Nutzen dieser Unter-
stützung wird gesichert und erhöht durch eine planmäßige und
einheitliche Organisation, welche auch dem einzelnen Dele-
girten die Aufgabe bedeutend erleichtern und mancherlei Vor-,
theile bringen würde. Wir denken uns auch die Möglich-
keit, daß es gelänge, alle Delegirten zu einer Reisegesell-
schaft unter ortskundiger, gewandter und uneigennütziger Füh-
rung zu vereinigen und dadurch die mit der weitern Reise
verbundenen Kosten, Unannehmlichkeiten und Gefahren ganz
wesentlich zu vermindern.

Unter solchen Voraussetzungen, die dem Bund und den

Kantonen, dem Gewerbestand und den Delegirten Gewähr
für eine richtige und fruchtbringende Durchführung der ge-
meinnützigen Aufgabe bieten, kommen wir zum Schlüsse, es
sei die Bewilligung eines Bundeskredites für Entsendung von
Gewerbe-Delegirten an die Weltausstellung in Chicago nach-
drücklich zu befürworten.

Indem wir, hochgeachteter Herr Bundesrath, unsere Vor-
schlüge Ihrer wohlwollenden Berücksichtigung anempfehlen,
genehmigen Sie die erneute Versicherung unserer vorzüglichen
Hochachtung.

Werthe Vereinsgenoffen!

Es ist uns nun sehr erwünscht, von den Sektionen
und insbesondere den gewerblichen Berufsverbänden innert
nützlicher Frist zu erfahren, ob sie im allgemeinen unsern An-
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fdjauutigen beipfïidjten. kameiitlidj aber mödbten mir miffett,
meldte getoerblidjen 39eruf?arten ein befonbere§ 3ntereffe baben
bürften, mittels eines 23efud)e§ ber 2Beltaugfteßitng in ©fji»
cago burd) berufene Vertreter iljreë ©emerbeS einen fa<f)=

fnnbigen éeridjt zu erhalten über Sßrobuftiong» ober Son»

fumtion?berf)ältniffe, Stibeitemetboben, ffierfffatteittridjtutigen,
23etriebêmafd)iiien, 2Berfz"uge, ober trgenb weldje ©htridj»
tungen zur görberung tSerufSintenffen, neue Spejiat»
artifel 2C. Sie bezüglichen ©utacbten foQten mögltdjft präjiS
begrünbet fein. 2lud) finb unê weitere tßorfcbläge, wie eüent.
ber SSefud) ber SBeltanSftellung in (Sbjicago burdf ©emerbe»

belegirte frudjtbringeub geftaltet werben föunte, beftenS miß»
fommeu. Sßir mürben noch oor Seginn ber SDegemberfefftort
ber etbgenöffifdjen kätfje bem ^Departement beS Auswärtigen
einen nachträglichen Seridit erftatten über aße ©ingaben,
welche uns bis fpätcftenS ben 28. kooember eingehen.

2Bir erwarten utib hoffen, bafe biefer Sirgelegenheit aßer»

feitS bie gebüfjrenbe Slufmerffamfeit gefdjenft werbe.

* **

Steinhauerarbeiten 835,000 Fr., Bodenbelege- und
Pflästerungsarbeiten 115,000 Fr., Kanalisation 30,000
Franken, Eisenkonstruktion 96,000 Fr., Zimmer-
arbeiten 90,000 Fr., Gypserarbeiten 260,000 Fr.,
Schreinerarbeiten 127,000 Fr., Glaserarbeiten 40,000
Franken, Parquetarbeiten 35,000 Fr., Schlosser-
arbeiten 80,000 Fr., Spenglerarbeiten 53,000 Fr.,
Holzcementarbeiten 3000 Fr., Schieferdeckerarbeiten
16,000 Fr., Malerarbeiten 60,000 Fr., Tapezierer-
arbeiten 13,000 Fr., Heizeinrichtung 150,000 Fr.,
Beleuchtung und Wasserleitung 50,000 Fr., orna-
mentale Bildhauerarbeiten 50,000 Fr., figurale Bild-
hauerarbeiten 284,000 Fr., technische Vorarbeiten,
Bauleitung, Bauführer, Drucksachen u. s.w. 250,000
Franken, zusammen 4,650,000 Fr. Hiezu der an die
Gemeinde Bern zu entrichtende Betrag für das

I Kasinogebäude, zugehörige Gartenanlagen, Stütz-
mauern u. s. w., wie hievor angegeben 250,000 Fr.

»unjyraili nwiinniiiiiiimimii
inijn i Hin imi;
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" " !W t fI» 1.1 I'll I» »Ii I IIIIII'ji"lg

nette iöitnbcövntJfljaitö (fßci'ttJoltimgögcOäitbc) itt ©ertt.

V Sie neu angemelbeten ©eftionen:
Ü^anb Werfer» ltnb ©emerbeP ereilt 3k eil en»

§ err Ii b erg; S3 or ft anb b eô fanion alen fja ttbmerfer»
uttb ©emerbeOcreiuS ooti 21ppengell 21. 3îl). finb,
nachbem bie ftatutarifdje ©infprachefrift unbenu&t abgelaufen,
aufgenommen nub fjerjlid) wiflfommen geheimen.

Skit freuitbeibgeiiöififdjem ®iuj$

gür ben leitenben 81 u§fchufe,
®er Slraiibent:

Dr. Stöbet.
®er ©etretcir :

îôcrner ÀTrcbê.

Das projektirte Parlaments-Gebäude
in Bern.

(Fortsetz, statt Schlus •.)

Die detaillirte Kostenberechnung über den Bau
des Parlamentsgebäudes stellt sich auf 4,650,000 Fr.,
von welcher Summe auf die einzelnen Arbeiten
entfallen: Grosse Stützmauer und Treppenanlage
173,000 Fr., Erd- und Maurerarbeiten 1,840,000 Fr.,

Totalausgaben für die Parlamentsbaute 4,900,000
Franken.

Da von der eidgenössischen Bauverwaltung für
die Ausführung des Gebäudes eine Baufrist von
6 Jahren gewünscht wird, so würde sich diese
Ausgabe auf ebenso viele Jahre vertheilen. Auch
die Kosten für die Durchführung der neuen Bau-
alignemente könnten füglich auf mehrere Jahre
repartirt werden, indem ganz dringend vorläufig
nur der Abbruch der an der Inselgasse befindlichen
zu den von Bonstetten'schen und Biirki'schen Be-
Sitzungen gehörenden alten Magazine und Stal-
lungen ist. Mit dem Abbruche derjenigen Häuser,
welche auf der Nordseite des projektirten Paria-
mentsgebäudes stehen, kann bis kurz vor der Voll-
endung desselben und mit demjenigen der übrigen
Gebäude so lange zugewartet werden, bis dass an
die Neuüberbauung des bestehenden Terrains ge-
schritten werden will. Es wird denn auch der von
der Regierung des Kantons Bern bei ihrer Offerte
gemachte Vorbehalt, das Staatsapotheke-Gebäude
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schauungcn beipflichten. Namentlich aber möchten wir wissen,
welche gewerblichen Berufsarten ein besonderes Interesse haben
dürsten, mittels eines Besuches der Weltausstellung in Chi-
cago durch berufene Vertreter ihres Gewerbes einen sach-

kundigen Bericht zu erhalten über Produktions- oder Kon-
sumtionsverhältnisse, Arbeitsmethoden, Werkstatteinrichtungen,
Betriebsmaschinen, Werkzmge, oder irgend welche Einrich-
tungen zur Förderung der Berufsintertssen, neue Spezial-
artikel rc. Die bezüglichen Gutachten sollten möglichst präzis
begründet sein. Auch sind uns weitere Vorschläge, wie event,
der Besuch der Weltausstellung in Chicago durch Gewerbe-
delegirte fruchtbringend gestaltet werden könnte, bestens will-
kommen. Wir würden noch vor Beginn der Dezembersession
der eidgenössischen Räche dem Departement des Auswärtigen
einen nachträglichen Bericht erstatten über alle Eingaben,
welche uns bis spätestens den 28. November eingehen.

Wir erwarten und hoffen, daß dieser Argelegenheit aller-
seits die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt werde.

-i- 5
-i-

3tsrnbansrarbsrtsn 835,000 Or., OodsnbslsAs- und
OffästsrunZsarbsitsn 115,000 Or., La.rra.Irsa.troQ 30,000
Oraubsn, Oissnbonstrnbtron 96,000 Or., ^rrnrnsr-
arbsrtsn 90,000 Or., Ozrpsorarbsitsn 260,000 Or.,
3obrsrnsrarbsitsn 127,000 Or., Olassrarbsrtsn 40,000
Oranbsn, Oarc^ustarbsrtsn 35,000 Or., 3ob1os8sr-
arbsitsn 80,000 Or., 8psuAlsrarbsitsn 53,000 Or.,
Ool^oernsntarbsrtsn 3000 Or., 3obrs1srdsol:srarbsrtsn
16,000 Or., Nalsrarbsrtsn 60,000 Or., Dapsüisrsr-
arbsrtsn 13,000 Or., Lsi^srnriobtunA 150,000 Or.,
OslsnobtunZ und >VasssrlsitunZ 50,000 Or., orna-
rnsntals örldbansrarbsrten 50,000 Or., trAnrals Lrld-
bausrarbsitsn 284,000 Or., teobnisobs Vorarbsitsn,
LaulsrtnnA, IZaulübrsr, Ornobsaobsn u. s. ev. 250,000
Oranbsn, ^usarnrnsn 4,650,000 Or. Ois^n dsr an dis
Osrnsrnds Lsrn ^n eutrrobtsnds lZstraA tür das

> LasrnoAsbäuds, snAsböriZs Oartsnanla^sn, 3tnt^-
rnansrn u. s. v., evis brsvor anASAsbsu 250,000 Or.
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Das neue Buudcsrathhaus sVerwaltungsgebäude) in Bern.

Die neu angemeldeten Sektionen:
^.Handwerker- und Gewerbeverein Meilen-

H errliberg; Vorstand des kantonalen Handwerker-
und Gewerbevcreins von Appenzell A.-Rh. sind,
nachdem die statutarische Einsprachefmt unbenutzt abgelaufen,
aufgenommen und herzlich willkommen geheißen.

Mit freundeidgenössischem Gruß

Für den leitenden Ausschuß,
Der Präsident:

Or. I. Stößel.
Der Sekretär:

Werner Krebs.

va.8 pro^öktirts kìàinsà-Lôbâià
in Lern.

(Oortsst?. statt Lolrirrs'.)
Ors dstarllrrts LostsnbsrsobnnnA übsr dsn Lau

<1s8 OarlarnsntsAsbäudss stellt srob aul 4,650,000 Or.,
vou evslobsr 8nrnrns auk dis sin^slnsn Arbsrtsn
SQtlallsQ: (Irosss 8tnt^inausr UQcl IrsppsnanlaAs
173,000 Or., Ord- und Naursrarbsrtsn 1,840,000 Or.,

DotalausAabsn kür drs Oarlarnsntsbauts 4,900,000
Oranbsn.

Oa voir dsr srdASnössrsolrsn öauvsrrvaltnnA für
drs ^.ustubrunA dss Osbäudss sin« Oaulrrst von
6 dabrsn Ksevirusobt evird, so evürds srolr disss
^usZabs ant sbsnso visls dabrs vsrtbsilsn. ^.rrotr
dis Lostsn für dis OurobtubrunA dsr QsusQ Oau-
alrAQSiQSQts bönutsn lüZliob anl Qrstrrsrs dabrs
rspartirt evsrdsn, indsrn Aan^: dringend vorläufig
Qrrr dsr ^.bbruob cler arr dsr Inssl^asss bstrndliobsn
?u clsrr von Lonststtsn'sobsu und Oürbi'sobsn Os-
sit^unAsn Asbörsndsn alten NaAa?:ins und 3tal-
lunZsn ist. l)Iit dsrn r).bbrNobs dsrgsniAsn Iläussr,
rvslolrs arrl 6sr lflorässrts 6ss xrogsütrrtsQ Oarla-
QröQtsAsbauäss stslrsu, lraQQ bis Irur? vor äsr Voll-
öQ^QQA flsssslbsQ QQc! Qirt bsQlssQrAöQ <1sr übrrASQ
Osbärräs so lauZs ^UAsvvartst tvsrffsQ, bis dass an
6rs LsuübsrbaQQQK dss bsstsbsQdsu Dsrrarns Zs-
sobrittöQ vrsrdsQ vrll. Os v-ird dsQQ aerob dsr von
dsr RsArsruQA dss Lantons lZsrn bei rbrsr Otksrts
Asnraobts Vorbsbalt, das 3taatsapotbsl:s-(Isbäudo


	Kreisschreiben Nr. 129 an die Sektionen des Schweizerischen Gewerbevereins

